
Die Leninschen Ideen der strengen Rechnungslegung und Kontrolle sind 
auch künftig konsequent zu verwirklichen. Die Leiter haben in ihrem Verant
wortungsbereich eine umfassende Kontrolle über die Erfüllung der Aufgaben 
zu sichern. Dabei kommt der Rechenschaftslegung vor den Arbeitskollektiven 
und vor den Volksvertretungen besondere Bedeutung zu. Die Wirksamkeit 
der Arbeiter-und-Bauem-Inspeklion als aktiver Helfer der Partei ist weiter 
zu erhöhen.

Die Stärke der sozialistischen Demokratie ist es, daß sie alle Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens durchdringt und in immer weiterem Umfange die 
Aktivität, die Sachkenntnis, die Schöpferkraft der Menschen für die Gesell
schaft fruchtbar macht. Das reicht von den gewerkschaftlichen Organen in den 
Betrieben bis zu den Ausschüssen der Nationalen Front in den Wohngebieten, 
von den Aktivs bei den Ständigen Kommissionen der örtlichen Volksver
tretungen bis zu den Elternbeiräten in den Schulen. Praktische Auswirkung 
findet die gesellschaftliche Tätigkeit auch im „Mach mit'.“-Wettbewerb, durch 
den Städte und Dörfer schöner und wohnlicher gestaltet werden.

Wie man sieht, ruht die große Sache des Sozialismus auf vielen Schultern. 
Viele Köpfe und Hände wirken bewußt daran mit, das gemeinsame Werk 
voranzubringen.

Ein bedeutendes Mittel, die Macht auszuüben, ist das Recht. Die Arbeiter- 
und-Bauern-Macht verschafft den Klasseninteressen, die sie vertritt, Geltung 
durch ein sozialistisches Recht. Es hilft, die Interessen der Werktätigen durch
zusetzen. Gerade in den letzten Jahren haben wir viel für den Ausbau unserer 
sozialistischen Rechtsordnung geleistet. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist 
das neue Zivilgesetzbuch, mit dem das alte Bürgerliche Gesetzbuch von 1896 
abgelöst wurde. Die Tätigkeit zur Vervollkommnung des sozialistischen 
Rechts wird planmäßig fortgeführt. Für wichtige Bereiche des geltenden 
Rechts sollten ihre Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Entwicklung 
gründlich geprüft und in sich geschlossene Regelungen angestrebt werden.

Natürlich hat unser Staat nicht nur Recht zu setzen, er hat es auch konse
quent durchzusetzen. Wir würdigen die pflichtbewußte Arbeit der Justiz- und 
Sicherheitsorgane für den Schutz unseres sozialistischen Staates, des Volks
eigentums und der Rechte der Bürger. (Starker Beifall.) Daneben treten in 
zunehmendem Maße neben die Justiz und die Sicherheitsorgane gesellschaft
liche Einrichtungen und Aktivitäten. Die gesellschaftlichen Anstrengungen und 
die Pflicht aller Leiter sind darauf gerichtet, Ordnung und Disziplin zu festi
gen und Erscheinungen von Egoismus, Raffgier und Rowdytum zu überwin
den. Die gesellschaftliche Wirksamkeit unseres Rechts ist zu erhöhen, um die 
sozialistischen Verhaltensweisen und die sozialistischen Beziehungen der Bür-
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